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Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 22 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
26 Sgr.

Der C

Halliſche
für Stadt

Jnſerate für den Courtier werden
angenommen Jn Leipzig in der
Dyk' ſchen Buchhandlung (Ritter-
ſtraße ſchwarzes Brett, im Hinter
gebäude). Jn Magdeburg inder
Creutz' ſchen Buchhandlung (Brei-

teweg Nr. 156).

onrier.

Zeitung
und Land.

Jn der Expedition des Couriers (Waiſenhaus). Redakteur Dr. H. A. Daniel.

e 343. Halle, Sonntag den 27. Juli. (Erſte Ausgabe.) 1851.
Jnhalt: Tagesſchau. Deutſchland (Berlin, Stettin, Koblenz, Wien, Ludwigsburg, Kiel, Aus Schleswig, Alten

burg.) Frankreich (Paris.) Portugal (Liſſabon.) Belgien (Brüſſel.) Afrika (Alexandrien. Jnſtruction für die
Vorſitzenden der nach S. 24 des Geſetzes vom 1. Mai 1851 zu bildenden BezirksKommiſſionen.

Halle, den 27. Juli.
Se. Majeſtät der König iſt am 25. Morgens nach

Stettin, Jhre Majeſtät die Königin nach Dresden
(Jſchl) abgereiſt.

Am Mittag des 25. trafen Se. Majeſtät in Stettin
ein. Es fand eine Parade ſämmtlicher Garniſonstruppen ſtatt.

Dem „Hamb. Corr.“ wird aus Frankfurt Trauriges über
die Flotten- Angelegenheit geſchrieben. Die Erhaltung ſei
unwahrſcheinlich, wahrſcheinlich eine Theilung, die öſterreichiſche
Hülfsſumme ein Mährchen.

Die Erbfolgefrage für das eigentliche Dänemark
ſoll wirklich für den Prinzen von Glücksburg entſchieden ſein.

Das franzöſiſche Miniſterium hat ſeine Entlaſſung
eingereicht.

men. Die Legislative wird ſich bald vertagen.
Die Titelbill iſt im Oberhauſe mit einer Majorität von

227 Stimmen am 23. angenommen. Wellington hat ſie un-
terſtützt.

Der Sultan will 10,000 Türken nach Aegypten zum
Schutze der heiligen Orte gegen die Wahabi's marſchiren laſſen.
Abbas Paſcha zieht ein bedenklich Geſicht.

Das Landvolk um Wien hegt allerhand abenteuerliche und
abergläubiſche Befürchtungen von der Sonnenfinſterniß.

Die „Conſtit. Z.“ ſpricht zu dem Schluſſe des Leo'ſchen
Artikels über Radowitz (daß wenn die Stände ſelbſt in ihrer
Mehrzahl herzensmatt und pflichtſcheu auftreten ſollten, ſie der
Teufel holen möge, deſſen eigen ſie dann ohnehin wären) „aus
tiefſtem Herzensgrunde ihr Amen“ und ſcheint ſich dabei,
wenn ſie für den kleinen Catechismus nicht zu vornehm iſt,
der Erklärung zu getröſten: „Ja, ja, es ſoll alſo geſchehen“.
Jedenfalls iſt ihre Beſtätigung jenes Teufelsſatzes von dogmati-
ſchem Jntereſſe.

Der Präſident hat ſie bis jetzt nicht angenom

Deutſchland.
Der „Preußiſche Staats Anzeiger“ vom 26. Juli enthält

Folgendes:
Sansſouci, den 25. Juli.

Se. Majeſtät der König ſind heute nach Königsberg
in Preußen und Jhre Mafeſtät die Königin nach Bad
IJſchl abgereiſt.

Se. Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:
Dem Proviantmeiſter Nagell zu Jülich den Rothen Ad-

ler Orden vierter Klaſſe zu verleihen;
Den Staatsminiſter von Rabe auf ſeinen Antrag von der

Leitung des Finanz Miniſteriums zu entbinden und den Regie
rungs Präſidenten von Bodelſchwingh zum Finanz Miniſter
zu ernennen

Den bei dem Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffent-
liche Arbeiten angeſtellten Geheimen OberBauräthen den Rang
der Räthe zweiter Klaſſe beizulegen, desgleichen die Geheimen
Regierungs Räthe Schröner und Mac Lean und den Ge-
heimen Finanzrath von der Reck zu Geheimen Ober Regie-
rungs Räthen;

Den ſeitherigen Geheimen Regierungs Rath Sulzer zum
Geheimen Ober Regierungs Rath und den ſeitherigen Regie-
rungs-Rath Noah zum Geheimen Regierungs und vortragen-
den Rath im Miniſterium des Jnnern;

Den Haupt-Bank-Juſtitiarius, bisherigen Geheimen Juſtiz
rath Witt, zum Geheimen Ober Finanzrath ſo wie

Den Pfarrer Anders in Glogau zum Superintendenten
der dortigen Diöceſe und

Den Prediger Sternberg in Mellenthin zum Superin-
tendenten der Diöceſe Soldin zu ernennen.
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Berlin, den 25. Juli.
Se. Königliche Hoheit der Prinz Adalbert iſt von Hom-

burg zurückgekehrt und nach Stettin abgereiſt.

Miniſterium der geiſtlichen 2e. Angelegenheiten.
Der Schulamts-Kandidat Ludwig Sonnenburg iſt als

ſechster ordentlicher Lehrer an dem Gymnaſium zu Bonn ange-
ſtellt, und

Der Kreis-Chirurgus Wendrykowski zu Ruß in gleicher
Eigenſchaft in den Kreis Sensburg, Regierungs-Bezirk Gumbin-
nen, verſetzt worden.

Angekommen: Se. Erlaucht der Graf von Kuefſtein,
Kaiſerlich öſterreichiſcher Geheimer Rath und Kämmerer, außer-
ordentlicher Geſandter und bevollmächtigter Miniſter am König-
lich ſächſiſchen Hofe, von Dresden.

Abgereiſt: Jhre Königliche Hoheit die Frau Land grä-
fin Wilhelm zu Heſſen, von Rumpenheim.

Se. Excellenz der Miniſter- Präſident und Miniſter der aus-
wärtigen Angelegenheiten, Freiherr von Manteuffel, nach
Golßen.

Se. Excellenz der Miniſter für Handel, Gewerbe und öf-
fentliche Arbeiten, von der Heydt, und

Der Direktor im Miniſterium für Handel, Gewerbe und
öffentliche Arbeiten, Mellin, nach Preußen.

Der Geheime Kabinets- Rath Jllaire, nach Stettin.
Berlin, den 25. Juli. Der Miniſter- Präſident Freiherr

v. Manteuffel iſt heute Vormittag 11 Uhr zu ſeiner Familie und
zur Fortſetzung der ihm verordneten Kur nach Drahnsdorf ab-
gegangen.

JJ. MM. der König und die Königin ſind heute Mor-
gen 9 Uhr von Potsdam hier eingetroffen. Jhre Maje-
ſtäten nahmen auf dem Potsdamer Bahnhofe Abſchied von
einander. Se. Majeſtät der König, Allerhöchſtwelcher von
Jhren Excellenzen dem Miniſter Präſidenten Freiherrn v. Man-
teuffel und dem Miniſter des Jnnern, v. Weſtphalen, ſo wie
von dem Polizei Präſidenten v. Binckeldey, empfangen worden

aus Allerhöchſtihre Reiſe nach den Oſtſeeprovinzen anzutreten.
J. Maj. die Königin und Jhre Königl. Hoheit die Prinzeſſin
Marie Auguſte von Sachſen begaben allerhöchſt- und höchſtſich
nach dem Anhalter Bahnhof, von wo Allerhöchſt- und Höchſt-
dieſelben nach Dresden abreiſ'ten. Sicherem Vernehmen nach
werden J. Maj. die Königin etwa drei Tage in Dresden ver-
weilen und dann nach Bad Jſchl weiter reiſen. (N. Pr. Z.)

Der dieſſeitige Geſandte in Wien, Graf v. Arnim (Hein-
richsdorf) wird ſich auf einige Zeit von dort nach Jſchl begeben.

An ſonſt nicht außer Acht zu laſſenden Stellen trägt
man ſich mit dem Gerücht, als beabſichtige die Regierung „Kir-
chenzettel“ einzuführen, vermittelſt derſelben die Beamten ſich
über „geleiſteten Kirchenbeſuch auszuweiſen haben. Wir dür-
fen dieſes Gerücht als vollkommen unbegründet bezeichnen.

(N. Pr. Z.)
Berlin, den 23. Juli. Der Prälat des Papſtes, Fürſt
Guſtav von HohenloheSchillingsfürſt, hat unſere Hauptſtadt
wieder verlaſſen und ſich nach Schleſien begeben. Derſelbe ward
von Sr. Majeſtät dem Könige mit großer Auszeichnung während
ſeiner hieſigen Anweſenheit behandelt und vorgeſtern zur Königl.
Tafel geladen. Nach aufgehobener Tafel unterhielt ſich Se.
Majeſtät längere Zeit mit dem Fürſten, wobei der König ſeine
große Anhänglichkeit an die Perſon des Papſtes Pius IX. durch
Aufträge, welche er dem Fürſten v. Hohenlohe gab, wieder be-
kundete. Der Fürſt reiſet nach Rom zurück. Die Nachricht in
öffentlichen Blättern, daß derſelbe eine künftige Nunciatur hier

habe anbahnen wollen, iſt unbegründet. Auch iſt derſelbe nicht
auf Schloß Johannisberg am Rheine mit dem Fürſten Metter-
nich zuſammengekommen, wie öffentliche Blätter angeben. Der-
ſelbe war vielmehr auf dem Schloſſe Johannisberg in Oeſter-
reichiſch Schleſien bei dem Cardinal Fürſtbiſchof v. Diepenbrock.

Die gegenwärtige hieſige Anweſenheit des Staats
Miniſters a. D., Herrn v. Bodelſchwingh, hat durchaus keinen
politiſchen Grund. Derſelbe hat ſich hierher nach Berlin bege-
ben, weil ein Sohn deſſelben hier erkrankt iſt. Alle Vermu-
thungen, welche an die plötzliche Hierherkunft des Herrn von
Bodelſchwingh geknüpft werden ſollten, mögen hiermit abgeſchnit-
ten ſein.

Jn unſerm letzten Schreiben deuteten wir darauf hin,
daß zur raſchern Förderung des Baues des Sitzungsgebäudes
der erſten Kammer die Einwohner des Mendelsſohn'ſchen Vor
derhauſes dringend erſucht worden ſeien, ihre Wohnungen jetzt
ſchon zu verlaſſen, damit zugleich die Bureaux und die Wohnung
des Kammer Präſidenten eingerichtet werden könnten. Die Ein-
wohner ſind indeſſen nicht darauf eingegangen, ſondern beſtehen
auf ihrem Vertrage, welcher ihnen geſtattet, bis zum Oktober
in den Wohnungen zu verbleiben. Baurath Bürde ſieht ſich
deshalb in der Lage, ſeine Aufmerkſamkeit vorläufig nur auf die
Vollendung des Sitzungsgebäudes der erſten Kammer bis zu
der geſtellten Friſt, im November d. J., zu richten. (H. C.)

Stettin, den 25. Juli. Se. Majeſtät der König ſind ſo
eben 12 Uhr in Begleitung Sr. Königlichen Hoheit des Prin-
zen Adalbert mit einem Extrazuge von Berlin angekommen.

Von den Militair- und Civilbehörden auf dem Bahnhof
empfangen, begaben Se. Majeſtät ſich ſofort auf den Paradeplatz,
um dort die Revue der Garniſontruppen abzunehmen. Die
letzten Nachrichten der „Oſtſee-Zeitung“ melden ſchon die Ab-
haltung der erwähnten Parade.) (T. D. d. St. A.)

Koblenz, den 22. Juli. Die für den künftigen Monat in
Hohenzollern anberaumten Huldigungsfeierlichkeiten ſcheinen mit
großem Glanze begangen werden zu ſollen. Von hier wird eine
ſechspfündige Batterie dahin gehen, auch iſt der Befehl gegeben,

waren, fuhren nach dem Stettiner Bahnhofe, um von dort daß die Regimentsmuſik des in Köln ſtehenden 34ſten (Reſerve)
Jnfanterieregiments, ſo wie zwei Compagnien Jnfanterie, eine
von dem gedachten und eine von dem 29. Regiment, dahin auf-
brechen. Der Abmarſch der Truppen von hier geſchieht am
5. Auguſt. Man vernimmt, daß Weiſungen von Berlin hier
eingetroffen ſind, aus denen zu entnehmen ſei, daß des Königs
Majeſtät gegen Ende des Auguſt hierher kommen werde auch
ſoll um dieſe Zeit die Großfürſtin Marie von Rußland Herzo-
gin von Leuchtenberg, einige Zeit hier verweilen wollen.

Wien, den 22. Juli. Die bevorſtehende Sonnenfinſterniß
hat wieder einmal auf eklatante Weiſe hervortreten laſſen, welch
eine Maſſe von Aberglauben noch unter unſerer niedern Bevöl-
kerung herrſcht. Die widerſinnigſten Gerüchte und die abenteuer-
lichſten Beſorgniſſe ſind unter dieſen Volksklaſſen über den Ur-
ſprung und die Folgen der Sonnenfinſterniß verbreitet. Die Beſorg-
niß vor einer infolge jenes Phänomens eintretenden Ueberſchwem-
mung wird beſonders allgemein feſtgehalten. Jn vielen Dörfern um
Wien iſt der wahrſcheinlich durch alte Weiber entſtandene Glaube

verbreitet, daß ſich ſchon jetzt am Kahlenberge Oeffnungen zei-
gen, aus denen ſodann im Momente der Verfinſterung ungeheure
Waſſerſtröme ſich ergießen werden. Jn der tulner Gegend ver-

proviantiren ſich, wie Augenzeugen verſichern, die Landleute auf
mehrerer Wochen, um dem Hungertode für den Fall zu entgehen,
daß ihre abenteuerlichen Beſorgniſſe in Erfüllung gehen, und ſie
durch längere Zeit in ihren Behauſungen eingeſchloſſen bleiben
ſollten. Auch die beiſpiellos veränderliche Witterung des heuri-
gen Sommers wird der Sonnenfinſterniß in die Schuhe geſcho
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ben, und trägt dazu bei, die Maſſe in ihrem Aberglauben zu ſ Genehmigung vorlegen wird, das iſt um ſo mehr eine gewichtige
beſtärken.
welch eine Menge von noch ödem Boden unſer Volksſchulweſen
zur Urbarmachung vorfindet. (C. Bl. a. B.)

Ludwigsburg, den 22. Juli. Jn der geſtrigen fünften
Sitzung des außerordentlichen Schwurgerichts im Prozeß von
Becher und Genoſſen ging das Zeugenverhör über die Riedlin-
ger Vorfälle am 14. Juni 1849 vollends zu Ende. Es er-
ſcheint auch hierbei der Jnhalt der Anklageakte im Allgemeinen
als vollkommen bewieſen, wiewohl aus den Zeugenausſagen wei-
ter hervorgehen dürfte, daß einzelne der minder ſchwer Ange-
klagten im Grunde gar nicht wußten, um was es ſich handelte
und daß ſie eben, was in jener Zeit allerdings viel leichter war,
von den Leitern und Anſtiftern, welche allein das Looſungswort
hatten, mißbraucht worden ſind. Heute findet die Begründung
der Anklage ſowie die Vertheidigung, durch Rechtsconſulent
Tafel, ſtatt, worauf das Reſumé des Präſidenten und der Spruch
der Geſchwornen folgt. Ob letzterer vor morgen ſpät Abends
wird verkündet werden können, möchte zu bezweifeln ſein. Don-
nerſtag beginnen ſodann die Verhandlungen über die Buchauer
Vorfälle, denen wir das Nöthige zum Verſtändniß aus der An
klageakte vorausgehen laſſen werden. (Fr. O. P. -A. 3.)

Kiel, den 24. Juli. Das in Kopenhagen rückſichtlich der
Thronfolge getroffene Arrangement ſoll, wie uns aus guter
Quelle verſichert wird, zwar die Zuſtimmung der Großmächte
gefunden haben, ſich indeß vorläufig wenigſtens nur auf die
Succeſſion im eigentlichen Dänemark beziehen. Doch ſcheint
uns auch in dieſem Falle das Prinzip der Legitimität nicht ge-
wahrt zu ſein.

Graf Criminil iſt, wie wir bereits gemeldet, am geſtri-
gen Abend hierher zurückgekehrt, und ſcheint nicht davon die
Rede zu ſein, daß er ſeine hieſige Stellung aufgeben werde.

(H. C.)
Aus Schleswig, den 23. Juli. Das Notabelnprojekt

iſt jetzt mit ſeinen drei Voten, die in der Verſammlung überge-
ben wurden, nach Kopenhagen gegangen, und wird im Staats-
rathe nunmehr eine endgültige Faſſung berathen werden. Das
Majoritätsvotum wurde von den ſechs däniſchen Mitgliedern und
acht ſchleswigſchen abgegeben es ſpricht ſich im Allgemeinen
ganz für den Regierungsentwurf aus, nur verlangt es noch die
Aufhebung der Jnſtitute, die Schleswig mit Holſtein gemein ha-
ben ſoll, namentlich die Univerſität Kiel für den ſüdlichen Theil
Schleswigs, und dafür die Benutzung von Kopenhagen. Es
will die gänzliche Trennung Schleswigs von Holſtein, und An-
nexirung mit Dänemark. Ein Minoritätsvotum iſt von dem
ſchleswigſchen Abgeordneten Etatsrath Prehn, und ſpricht ſich
mehr für die zuſammenhängenden Jnſtitutionen der beiden Her-
zogthümer aus das andere Minoritätsvotum iſt von den ſchles-
wig-holſteinſchen Notabeln und bemüht ſich, die Rechte der Her
zogthümer auf Unzertrennbarkeit in ſeinen weſentlichen Jnſtitu-
tionen, doch im Ganzen ſehr nachgiebig und gemäßigt darzule-
gen. Da man alle Rechte nicht ſtrikte feſthalten konnte, und
andererſeits auch nicht zu viel vergeben wollte, ſo leidet dieſes
Votum in ſeinen Specialitäten häufig an Widerſprüchen und
Unklarheiten. Jedenfalls unterliegt es keinem Zweifel, daß beide
Minoritäten im däniſchen Miniſterium keine Berückſichtigung
finden werden, dagegen dürften auch die ſeitens der andern
Partei geſtellten Zuſätze im däniſchen Sinne nicht berückſichtigt
werden, woraus folgt, daß der urſprüngliche Sponneck'ſche Ent-
wurf auch jetzt noch in allen Punkten aufrecht erhalten werden
wird. Ob die däniſche Regierung alsdann ihren Entwurf außer
den europäiſchen Großmächten auch dem deutſchen Bunde zur

Bei ſolchen Gelegenheiten zeigt es ſich recht deutlich, Frage, als dadurch im Prinzip entſchieden werden würde, ob
der deutſche Bund zur endgültigen Genehmigung oder etwaigen
Unterhandlung kompetent ſei, oder ob er nur ſpeziell für Holſtein
und Lauenburg mit zu beſtimmen habe; im letztern Falle wäre
der Bundesbeſchluß vom Juni 1846 null und nichtig, und der
deutſche Bund nicht wenig kompromittirt. (D. A. Z.)

Altenburg, den 24. Juli. Am 18. Juli hat unſer Land-
tag ſeine Thätigkeit auf einige Zeit eingeſtellt. Die weſentlichen
Arbeiten während ſeines fünfwöchentlichen Beiſammenſeins bezo-
gen ſich auf die Berathung einer ſtändiſchen Geſchäftsord-
nung, einer Dorfordnung und des Etats auf die laufende Fi-
nanzperiode. Die Verhandlungen im Plenum waren meiſt fried
lich, da diſſentirende Anſichten in den Kommiſſionsſitzungen aus-
geglichen waren und von keinen Jnterpellationen unterbrochen,
daher auch in verhältnißmäßig kurzer Zeit bei fleißigen Arbeiten
der Kommiſſionen viel vollbracht wurde. Weſentliche Debatten
rief bei der Berathung der Dorfordnung, welche in ziemlich kon
ſervativem Sinne gehalten iſt, die Ertheilung des Stimmrechts
an die Forenſer in beſtimmten Fällen was doch ſchließlich
angenommen wurde und beim Etat die Wiedereinführung
der 1848 aufgehobenen Schlachtſteuer hervor. Die Schlacht-
ſteuer wurde wiederum abgeworfen, wogegen aber freilich eine
in Ausſicht geſtellte Minderung der 15 Brandſteuern auf 14
nicht nur nicht ſtattfinden konnte, ſondern auch noch eine halbe
Brandſteuer mehr ausgeſchrieben werden mußte, zu welcher im
Laufe der Finanzperiode noch eine andere halbe kommen dürfte.
Eine befriedigende Abänderung in dem Perſonal- und Gewerbe-
ſteuergeſetz iſt die, daß Dienſtboten und unſelbſtſtändige Ge-
werbegehülfen vom 1. Auguſt d. J. frei von der Steuer ſind,
wodurch auch Dienſtherrſchaften der Verpflichtung der Steuer-
erhebung von ihren Dienſtboten, oder wenigſtens der Steuer-
aufſicht über dieſelben enthoben werden. Die Stempelabgaben
von Spielkarten ſind erhöht worden. Einem Antrage eines
bäuerlichen Abgeordneten zufolge wurde beſchloſſen, daß bei un-
günſtiger Witterung auch am Sonntage Arbeiten der Ausſaat
und der Ernteeinführung geſtattet ſein ſollen. (D. A.

Frankreich.
Paris Donnerſtag, den 24. Juli, Abends 8 Uhr. Die

Urlaubs Kommiſſion hat ſich für Vertagung der Legislativen

ausgeſprochen. (T. D. d. C. B.)
Paris, den 22. Juli. Es verſteht ſich, daß man ſich

jetzt hier mit nichts weiter beſchäftigt, als mit der Miniſter-
Kriſis, die blos deshalb eingetreten iſt, weil die Aſſemblée
geſtern das Baze'ſche Amendement angenommen hat. Das ganze
Kabinet hat geſtern Abend ſeine Entlaſſung gefordert und heute
Morgen noch einmal. Aber beide Male hat der Präſident dieſe
Forderung abgewieſen und ſich darauf berufen, daß ſo ſagt
man wenigſtens die Abſtimmung der Aſſemblée nicht eine
Mißtrauenserklärung gegen die Miniſter ſei, ſondern nur eine
SpezialMalice gegen ihn, den Präſidenten ſelbſt. Es wird
behauptet, Leon Faucher, Buffet und Crousheilles würden da
bei beharren, zurücktreten zu wollen, und obgleich noch nichts
definitiv entſchieden iſt, ſo hält man den Rücktritt jener Mini-
ſter für ſehr wahrſcheinlich. Sollte Odilon Barrot ſich nicht
bereit finden laſſen, als Premier unmittelbar darauf ein neues
Cabinet zu formiren, ſo würden ſich natürlich ſämmtliche Mini-
ſter dem Präſidenten ſo lange zur Verfügung ſtellen, um die
laufenden Geſchäfte zu beſorgen, bis ein neues Miniſterium da iſt.
So iſt die Situation in dieſem Augenblick. Möglich, daß ſie

morgen eine andere iſt. (O.3.)



Portugal.
Liſſabon den 12. Juli. Das neue Miniſterium hat noch

nicht die leiſeſte Andeutung über die Politik gegeben, die es ein-
zuhalten gedenkt. Weder iſt ein Programm, eine Verordnung,
noch ſonſt ein offizielles Aktenſtück erſchienen, und es gewinnt
deshalb die ſchon im vorigen Brief niedergelegte Meinung im-
mer mehr Wahrſcheinlichkeit, daß nämlich die an dem Wahlgeſetz

und Koſten dieſelbe Sekte noch unter der Regierung Mehemed
Alis veranlaßt hat. Drei Jahre brauchte der Vicekönig, um
gegen ſie zu rüſten perſönlich zog er mit zu Feld, opferte einen
großen Theil ſeiner Truppen und verlor beinahe 1500 Kameele.

Der gegenwärtige Paſcha will die 10,000 Türken nur in klei-
nern Abtheilungen durch Aegypten marſchiren laſſen, da er dem
Wetter nicht recht traut überdies würde die Geſammtmaſſe auch
nicht überall mit den nöthigen Mundvorräthen und Waſſer ver-

beabſichtigten Aenderungen nichts weiter bezwecken, als die ul-
traprogreſſiſtiſchen Tendenzen deſſelben zu beſeitigen. Der neue
Miniſter des Innern hat ſich, ſo glaubt man, an einige einfluß der Sultan den Paſcha zu einem Gouverneur für Lebenszeit
reiche Perſönlichkeiten in den Provinzen gewendet, um deren
Meinung über dieſe Angelegenheit einzuholen, und es können
deshalb immer noch einige Tage verſtreichen, bevor irgend eine
Beſtimmung als geſetzeskräftig verkündigt wird. Mittlerweile
ſcheinen die Progreſſtiſten diefen Aufſchub zu ihren Gunſten aus

Die Septembriſten treffen ihre Vorbereitungen für
die neuen Wahlen und ſie werden wohl alle Stimmen der Roya
zubeuten.

liſten auf ihre Seite bringen.

Worte und Handlungen zu Gunſten des geſtürzten Miniſteriums
und ihres abgeſetzten Oberſten ſchuldig gemacht haben indeſſen

Der Grafkonnte die Unterſuchung nichts gegen ſie aufbringen.
Dos Antas und Vicomte Sa da Bandeira, Häupter der Junta
von Oporto, ſind vom Herzog v. Saldanha zu zwei militäriſchen
Aufträgen berufen der eine, die Beförderungen in der Armee
zu ordnen, was beſſer ſchon früher geſchehen wäre, ehe die
neuerlichen Ernennungen erfolgten der andere, einen Plan zu
entwerfen gegen das ſtarke Ueberhandnehmen verheiratheter
Mannſchaften in der Armee, wodurch dem Staat in den Pen- führung des Geſetzes vom J. Mai l. J,
ſionen für die Wittwen und Waiſen eine große Laſt aufgebürdet
wird. Das engliſche Geſchwader liegt noch im Hafen.

Belgien.
Brüſſel, den 23. Juli. Se. Majeſtät empfingen geſtern

in Privataudienz den Königlich ſpaniſchen Feldmarſchall Herzog
Narvaez von Valencia. Um 2 Uhr kehrte Se. Majeſtät nach
Schloß Laeken zurück. Ueber den unglücklichen Grafen Hippolyte
Bocarmé laufen ſeltſame Geſchichten um es iſt kein Zweifel,

(Fr. O. P. A. 3.
mäßig zur Ausführung gebracht werde, dafür haben vorzüglich

daß in der öffentlichen Meinung ein Umſchwung zu ſeinen Gun
ſten ſtattgefunden hat. Sein Vetter, Monſeigneur Purcel, Erz
biſchof von Cincinnati, hat den Auftrag, die Uhr des Hinge-
richteten dem Vater in Amerika zu bringen und jedem ſeiner
Kinder eine vom heil. Vater geweihte Medaille zu übergeben.
Man hat ſich beim Scharfrichter erkundigt, ob Graf Hippolyte
ihm nicht Aufträge für ſeine Familie hinterlaſſen, hat aber eine
auffallend ausweichende Antwort erhalten. Graf Hippolyte trug
das Skapulier der heil. Jungfrau, was man ihm erſt nach ſei-
nem Tode auf ſeinen ausdrücklichen Wunſch abnahm. Geſtern
Morgen wurden die ſterblichen Reſte des Grafen Hippolyte Vi
ſart von Bocarmé auf dem Kirchhof zu Mons wieder ausgegra
ben und nach dem Erbbegräbniß in Schloß Bury abgeführt.
Ueber die Lydia Fougnier, die Gattin des Grafen, ecirkuliren
fortwährend die abgeſchmackteſten Geſchichten ſie lebt ſtill und
zurückgezogen hier mit ihren Kindern. (N. Pr. Z.)

Afrika.
Alexandrien, den 6. Juli. Jn nächſter Zeit wird hier

eine Streitmacht von 10,000 Türken erwartet, welche gegen die
Religionsſekte der ſogenannten „Wahabis“ marſchiren ſoll, da
ſich dieſelben in großer Maſſe verſammelt haben und Mekka und
Medina bedrohen. Man wird ſich erinnern, welche Verwirrung

Großes Aufſehen hat man mit
der am vorigen Donnerſtag Abend erfolgten Verhaftung von
drei Sergeanten des 16. Regiments gemacht; ſie ſollen ſich

zirks Sorge zu tragen.
rung der Vorſitzenden der Einſchätzungs-Kommiſſionen zu beauf-

ſehen werden können. Die Lage der Dinge in Aegypten iſt
noch keineswegs als geordnet anzuſehen. Wie es ſcheint, will

herabdrücken; mit der ägyptiſchen Dynaſtie aber ſoll es ein Ende
haben. Viele der einflußreichen Aegyptier haben ſich von Alexan-
drien nach Konſtantinopel begeben und dort die ſchmeichelhaf-

teſte, rückſichtsvollſfte Aufnahme gefunden.

Jnſtruction
für die Vorſitzenden der nach F. 24 des Geſetzes vom 1. Mai

1851 zu bildenden Bezirks Kommiſſionen.
Die Vorſitzenden der für jeden Regierungsbezirk, beziehungs-

weiſe für die Haupt und Reſidenzſtadt Berlin, zu bildenden Be
zirksKommiſſionen ſind in Bezug auf die richtige Feſtſtellung der
klaſſifizirten Einkommenſteuer die Vertreter der Staatsintereſſen für

ihren Bezirk. Jhre desfallſigen Obliegenheiten ſind in g. 25 des
Geſetzes vom 1. Mai l. J. vollſtändig vorgezeichnet; in Be-

zug auf einige Punkte erſcheint jedoch eine nähere Anweiſung
erforderlich, welche nachſtehend in Gemäßheit des S. 38 des

Geſetzes ertheilt wird:
1) Die allgemeinen Geſichtspunkte, von welchen bei Aus-

in Betreff der
klaſſifizirten Einkommenſteuer auszugehen iſt, ſind in der
T Vorſitzenden der Einſchätzungs -Kommiſſionen ertheilten
Jnſtruction vom 8. Mai l. J. ausführlich dargelegt. Daß in
dieſem Sinne das geſammte Veranlagungs- Geſchäft überall gleich-

die Vorſitzenden der Bezirks Kommiſſionen innerhalb ihres Be-
Jhnen liegt es ob, die Geſchäftsfüh-

ſichtigen, etwanige Beſchwerden über das Verfahren der erſteren
zu unterſuchen und zu entſcheiden, für die rechtzeitige Vollen-
dung des Veranlagungs- Geſchäfts zu ſorgen und die gleichmä-
ßige Anwendung der Veranlagungs Grundſätze zu überwachen.

Jn letzterer Hinſicht haben ſie nicht allein nach Beendigung der
Veranlagung ſeitens der Einſchätzungs-Kommiſſionen die von

dieſen laut Poſ. 19 der Jnſtruction vom 8. Mai l. J. einzu-z
reichenden Einkommens Nachweiſungen ſorgfältig zu prüfen und
mit einander zu vergleichen, ſondern auch im Laufe des Veran-
lagungs Geſchäfts auf die Beſeitigung etwaniger Verſchieden-

heiten in Anwendung der Veranlagungs Grundſätze hinzuwir-
ken und insbeſondere nach Poſ. 5 der oben erwähnten Jn-
ſtruction die Zweifel über die Grundſätze, nach welchen das aus
den verſchiedenen Quellen herrührende Einkommen in einzelnen
Fällen zu berechnen iſt, zu entſcheiden, beziehungsweiſe hierher
zur Entſcheidung vorzutragen.

2) Die Vorſitzenden der BezirksKommiſſionen haben ferner
hinſichtlich aller den Bezirks Kommiſſionen übertragenen Geſchäfte
den erſten Angriff ſie müſſen in Bezug hierauf die erforderlichen
Vorbereitungen treffen, damit dieſe Kommiſſionen bei ihrer
Einberufung die ihnen übertragenen Geſchäfte ſchnell und gründlich
erledigen können.

Insbeſondere müſſen ſie die Berufungs, Beſchwerde- und
Rekursſchriften, welche nach S. 25 des Geſetzes ſtets an die Vor-
ſitzenden der Bezirks Kommiſſionen gelangen, ſofort nach ihrem
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Eingange einer ſorgfältigen Prüfung unterwerfen, die zur voll
ſtändigen Beurtheilung der Sache erforderlichen Ermittelungen
unverzüglich veranlaſſen und ſich dadurch in den Stand ſetzen,
in Betreff aller zur Entſcheidung der Bezirks-Kommiſſionen
gelangenden Sachen ſeiner Zeit einen beſtimmten Antrag zu ſtellen,
der eben ſo ſehr auf einer wohlerwogenen Ueberzeugung beruhen
muß, als wenn den Vorſitzenden der BezirksKommiſſionen die
alleinige Entſcheidung ubertragen wäre. Endlich müſſen ſie, ſobald
die BezirksKommiſſionen ihre Wirkſamkeit beginnen können, die
Kommiſſions Mitglieder über deren Wahl eine nähere Mit-
theilung ſeitens des Ober Präſidenten der Provinz ergehen wird

unverzüglich zuſammenberufen.

3) Die Verhandlungen der Bezirks Kommiſſion hat der
Vorſitzende damit zu eröffnen, daß er, gemäß H. 32 des Geſetzes
vom 1. Mai l. J., von den Mitgliedern der Kommiſſion die
Geheimhaltung der Vermögens und Einkommens-Verhältniſſe,
welche bei dem Veranlagungsgeſchäft zu ihrer Kenntniß gelangen,
mittelſt Handſchlags an Eidesſtatt geloben läßt. Die Bezirks-
Kommiſſion faßt ihre Beſchlüſſe mit einfacher Stimmenmehrheit.
Da ihr Geſchäft nur von kurzer Dauer zu ſein braucht, ſo ſteht
zu hoffen, daß die Mitglieder ſich vollſtändig einfinden, jeden-
falls dürfen Beſchlüſſe nur bei Anweſenheit von mindeſtens zwei
Dritteln der Mitglieder gefaßt werden.

Jedes Mitglied der Kommiſſion muß ſofern über die auf
daſſelbe veranlagte Steuer eine Berathung ſtattzufinden hat,
während der Dauer der letzteren ausſcheiden. Das Gleiche gilt
von dem Vorſitzenden, an deſſen Stelle für dieſen Fall das den
Jahren nach älteſte Mitglied der Kommiſſion den Vorſitz zu über-
nehmen hat.

4) Die Geſchäfte der BezirksKommiſſionen beziehen ſich
hauptſächlich auf:

a) die Beſchwerden wider das Verfahren der Einſchätzungs-
Kommiſſionen,

b) die ſeitens der Vorſitzenden der EinſchätzungsKommiſ-
ſionen gegen die Entſcheidungen der letzteren
Berufungen,

c) die ſeitens der Steuerpflichtigen gegen die Entſcheidungen
der Einſchätzungs Kommiſſionen bei den Bezirks-Kommiſ-
ſionen angebrachten Reclamationen und

d) die allgemeine Prüfung der von den EinſchätzungsKom-
miſſionen feſtgeſtellten EinkommensNachweiſungen.

Unter dieſen Gegenſtänden iſt die Einlegung der unter a
genannten Beſchwerden an eine beſtimmte Zeitfriſt nicht geknüpft,
ſie werden hoffentlich nur in geringer Zahl eingehen und allemal
raſch und einfach erledigt werden können. Die unter b genannten
Berufungen müſſen die Vorſitzenden der Einſchätzungs Kommiſ-
ſionen (laut Poſ. 15 der Jnſtruction vom 8. Mai l. J.) alsbald
nach Beendigung des EinſchätzungsVerfahrens einlegen, über
ſie kann zuerſt von der Bezirks Kommiſſion entſchieden werden.
Zur Anbringung der unter c erwähnten Reclamationen iſt den
Steuerpflichtigen eine Präkluſivfriſt von 3 Monaten anberaumt,
die mit der Aushändigung des Beſcheides der Einſchätzungs-
Kommiſſion oder, wenn gegen letzteren die Berufung bei der
Bezirks Kommiſſion eingelegt und in Folge deſſen von der Be-
zirks- Kommiſſion der von der Einſchätzungs Kommiſſion feſtge-
ſtellte Steuerbetrag erhöht worden iſt, mit der Aushändigung
des Beſcheides der Bezirks Kommiſſion beginnt. Erſt nach Ab
lauf jener Friſt läßt ſich daher überſehen, wie viele Reclama
tionen eingehen werden, und können dieſelben vollſtändig erle-
digt werden. Die unter d erwähnte allgemeine Prüfung der
Einkommens Nachweiſungen, für welche die Unterſuchung der
Berufungen und Reclamationen ſchätzbares Material liefert,
kann zweckmäßig erſt nach Beendigung der übrigen Geſchäfte

eingelegten

bewirkt werden. Hiernach wird es erforderlich, die Bezirks-
Kommiſſionen zunächſt zur Entſcheidung der eingegangenen Be
ſchwerden und Berufungen, ſo wie der bereits angebrachten
Reclamationen, einzuberufen, demnächſt aber dieſelben nach Ab
lauf der Präkluſivfriſt von 3 Monaten zur Erledigung der
übrigen Geſchäfte nochmals zu verſammeln.

5) Die Beſchwerden wider das Verfahren der Einſchätzungs-
Kommiſſionen hat der Vorſitzende der BezirksKommiſſionen den
erſtgedachten Kommiſſionen zuzufertigen und denſelben die Punkte
zu bezeichnen, über welche er eine nähere Auslaſſung für nöthic
erachtet. Die hierauf erfolgte Entgegnung hat er dann neb
der Beſchwerdeſchrift und ſeinem eigenen motivirten Antrage der
Bezirks- Kommiſſion zur Entſcheidung vorzulegen.

6) Jn Betreff der Berufungen iſt darauf zu halten, daß
die Vorſitzenden der Einſchätzungs-Kommiſſionen bei deren Ein-
legung nach der ihnen unter Poſ. 16 der Jnſtruction vom 8. Mai
l. J. ertheilten Anleitung verfahren und die Gründe für ihre
von der Entſcheidung der Einſchätzungs- Kommiſſion abweichende
Anſicht in der Berufungsſchrift vollſtändig ausführen. Letzterer
muß ein Auszug aus der EinkommensNachweiſung (Anlage C.
der Jnſtruction vom 8. Mai c.) in Bezug auf jeden Steuer-
pflichtigen, wider deſſen Einſchätzung die Berufung eingelegt wird,
beigefügt ſein. Für jeden Einſchätzungs Bezirk iſt demnächſt
über alle aus demſelben ſeitens der Vorſitzenden der Einſchä-
tzungsKommiſſtonen eingelegten Berufungen eine Nachweiſung
nach dem unter J. beigefügten Formulare aufzuſtellen. Jn dieſe
Nachweiſung trägt der Vorſitzende der Bezirks Kommiſſion in
der dazu beſtimmten Spalte die Steuerſtufe ein, zu welcher ſei-
ner Ueberzeugung nach der Steuerpflichtige unter Berückſichti-
gung der Feſtſtellung der Einſchätzungs-Kommiſſion, der dawider
ſeitens des Vorſitzenden der letzteren erhobenen Einwendungen
und der etwa ſeinerſeits noch veranlaßten Ermittelungen, einzu-
ſchätzen wäre.

Während der Vorſitzende der Einſchätzungs Kommiſſion die
Berufung wider die Entſcheidung der letzteren bei der Bezirks-
Kommiſſion einlegt, kann möglicherweiſe gleichzeitig auch der
Steuerpflichtige ſeinerſeits gegen die Feſtſtellung der Ein-
ſchätzungs Kommiſſion bei der Bezirks Kommiſſion reklamirt
haben. Jn einem ſolchen Falle muß die Entſcheidung über die
Berufung mit der Entſcheidung über die Reklamation verbunden
und das für den letztgedachten Fall vorgeſehene Verfahren
(Poſ. 7.) eingeleitet werden.

Bei Prüfung der Berufungen hat die Bezirks Kommiſſion
dieſelben Befugniſſe, welche im 23. des Geſetzes vom 1.
Mai c. den EinſchätzungsKommiſſionen beigelegt ſind. Nach
vollzogener Prüfung hat die Bezirks Kommiſſion für den bethei-
ligten Steuerpflichtigen die Steuerſtufe feſtzuſtellen, und das Re
ſultat in die dazu beſtimmte Spalte der für jeden Einſchätzungs
bezirk nach dem Formular I. aufgeſtellten Nachweiſung einzutra
gen. Stimmt dieſe Feſtſtellung mit dem vom Vorſitzenden ab
gegebenen Gutachten überein, ſo genügt dieſer einfache Vermerk;
weicht ſie davon ab, ſo ſind die weſentlichen Gründe für die ab
weichende Entſcheidung in der Kürze zu verzeichnen. Durch die
Entſcheidung der Bezirks Kommiſſion wird für die betheiligten
Steuerpflichtigen, ſofern nicht der Steuerpflichtige ſeinerſeits
Einſpruch erhoben hat, oder binnen der Präkluſivfriſt von drei
Monaten noch erhebt, die Steuerſtufe für das laufende Jahr
definitiv feſtgeſtellt.

Eine Ausfertigung der Nachweiſung iſt der Einſchätzungs
Kommiſſion mittelſt eines von dem Vorſitzenden der Kommiſſton
und mindeſtens zwei Mitgliedern derſelben vollzogenen, gehörig
verſchloſſenen Schreibens zuzufertigen. Diejenigen Steuerpflich
tigen, deren Steuerbeträge erhöht worden, ſind durch den Vor



zirks- Kommiſſion erfolgten Feſtſtellung in Kenntniß zu ſetzen und
aufzufordern, den erhöhten Betrag vom 1. Juli l. J. künftig
vom 1. Januar des betreffenden Jahres ab zu entrichten,
unbeſchadet jedoch der ihnen zuſtehenden Befugniß, gegen die
auf die Berufung des Vorſitzenden der Einſchätzungs- Kommiſſion
von der Bezirks Kommiſſion erlaſſene Entſcheidung ihrerſeits
binnen der Präkluſivfriſt von drei Monaten bei der letztgedachten
Kommiſſion zu reklamiren. Diejenigen Steuerpflichtigen, deren
Steuerbeträge beſtätigt oder ermäßigt worden, ſind davon gleich
falls zu benachrichtigen.
Eine zweite Ausfertigung der Nachweiſung iſt gleichzeitig
der Bezirks Regierung einzuſenden, damit dieſe die mit der Ein-
ziehung der Einkommenſteuer beauftragten Beamten mit der er-
forderlichen Anweiſung verſehen kann.

7) Hinſichtlich der von den Steuerpflichtigen einzulegenden
Reclamationen iſt bereits in Poſ. 18 der Jnſtruction vom
8. Mai l. J. beſtimmt worden, daß der Steuerpflichtige dieſelbe
vor Ablauf der Präkluſivfriſt von drei Monaten bei dem Vor
ſitzenden der Einſchätzungs Kommiſſion einzureichen, daß letzterer

dann, ſo weit nöthig, über die neu angeführten Thatſachen Er-
kundigungen einzuziehen und demnächſt die Reclamationen der
Einſchätzungs- Kommiſſion vorzulegen habe, damit dieſe über
deren Jnhalt ſich gutachtlich äußere, und daß alsdann die
Reclamationsſchrift, ſo wie das Gutachten der Einſchätzungs-
Kommiſſion, ſeitens des Vorſitzenden der letzteren unter Hinzu-
fügung ſeines eigenen Gutachtens an den Vorſitzenden der Be-
zirks- Kommiſſion zu befördern ſei. Dieſer hat die etwa noch
erforderlichen Ermittelungen unverzüglich zu veranlaſſen und
dann bei der Bezirks Kommiſſion ſeinen Antrag zu ſtellen.

Für die Prüfung und Entſcheidung der Reclamationen kom-
men die Vorſchriften in S. 26 des Geſetzes zur Anwendung.

Die Vorſitzenden der Bezirks-Kommiſſionen haben darauf
hinzuwirken, daß die ausgedehnten Befugniſſe, welche das Geſetz
den BezirksKommiſſionen beigelegt hat, einerſeits mit aller un-
beſchadet der Erreichung des Zweckes zuläſſigen Schonung gegen
den Steuerpflichtigen geübt, anderſeits aber auch nöthigenfalls
mit Strenge dazu benutzt werden, um den hier und da vielleicht
ſich kund gebenden Streben entgegen zu treten, durch unbe-
gründete Reclamationen ſich der Laſt der Steuer auf Koſten
ihrer Mitbürger zu entziehen.

Gemäß der ausdrücklichen Beſtimmung in S. 26 des Ge-
ſetzes ſollen die Bezirks Kommiſſionen zuvörderſt auf dem im
8. 23. nachgelaſſenen milderen Wege den Verſuch machen, die
Wahrheit zu ergründen. Die Vorſitzenden haben daher in
allen Fällen darauf anzutragen, daß zunächſt der Steuerpflichtige
unter Anberaumung einer Präcluſivfriſt von mindeſtens 8 Tagen
und unter Hinweiſung auf die demnächſt zu ergreifenden ſtren-
geren Maßregeln aufgefordert werde, nach ſeiner Wahl entweder
durch ſchriftliche oder mündliche Verhandlungen, perſönlich oder
durch Vermittelung von höchſtens zwei Vertrauensmännern, oder
durch andere Beweismittel der Bezirks Kommiſſion die erforder
liche Ueberzeugung von der vorgeblichen Ueberbürdung durch die
erfolgte Abſchätzung zu verſchaffen. Genügt die auf dieſem
Wege erlangte Auskunft, um danach die richtige Einſchätzung
des Reklamanten vornehmen zu können, ſo haben die Vorſitzen
den der BezirksKommiſſionen hierauf bei letzteren ihren Antrag
zu richten; erſcheint die Auskunft ungenügend oder wird ſie in
nerhalb der beſtimmten Friſt nicht ertheilt, ſo haben die Vor-
ſitzenden die Ergreifung der ſtrengeren, durch S. 26. vorgeſehe-
nen Mittel zur Erforſchung der Wahrheit zu beantragen, nach
deren Anwendung alsdann der Steuerpflichtige in die richtige
Steuerſtufe einzuſchätzen iſt.
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ſitzenden der Einſchätzungs Kommiſſion von der ſeitens der Be
die nähere Feſtſtellung des Einkommens eines Steuerpflichtigen bei

Nach 34. des Geſetzes ſind diejenigen Koſten, welche durch

Gelegenheit der von ihm erhobenen Reklamation veranlaßt werden,
von dieſem zu tragen, wenn ſeine eigenen Angaben in weſentlichen
Punkten als unrichtig befunden werden. Die Bezirks- Kommiſſion
hat hierüber, indem ſie über die Reklamation des Steuerpflich-
tigen entſcheidet, das Erforderliche feſtzuſetzen, und haben die
Vorſitzenden in dieſer Hinſicht jedesmal einen beſtimmten Antrag
zu ſtellen.

Gegen die Entſcheidungen der Bezirks- Kommiſſion findet
ein Rekurs nicht ſtatt. Dem Steuerpflichtigen wird die erfolgte
Feſtſtellung mit dem Betrage der von ihm zu entrichtenden
Steuer durch ein von dem Vorſitzenden und mindeſtens zwei
Mitgliedern der Bezirks- Kommiſſion vollzogenes Schreiben, durch
Vermittelung des Vorſitzenden der Einſchätzungs-Kommiſſion,
welcher danach die Einkommens-Nachweiſung berichtigt, nnd dann
das Schreiben der Bezirks- Kommiſſion verſchloſſen weiter beför-

dert, mit dem Bemerken bekannt gemacht, daß ein Rekurs wider
dieſe Entſcheidung nicht ſtattfinde. Zugleich wird davon die
BezirksRegierung, behufs der Anweiſung der mit der Erhebung
der Einkommenſteuer beauftragten Beamten, ſeitens der Bezirks-
Kommiſſion in Kenntniß geſetzt.

8) Jn Betreff der allgemeinen Prüfung der von den Ein-
ſchätzungsKommiſſionen feſtgeſtellten Einkommens Nachweiſungen
liegt den Vorſitzenden der Bezirks-Kommiſſionen ob, die ihnen
nach Poſ. 19 der Jnſtruction vom 8. Mai l. J. von den Vor-
ſitzenden der EinſchätzungsKommiſſionen einzureichenden Dupli-
kate der Einkommens Nachweiſungen ſorgfältig durchzuſehen und
beſonders darauf zu achten, ob nicht in den verſchiedenen Ein
ſchätzungs Bezirken ungleichmäßig, hier mit Milde, dort mit
Strenge, verfahren werde, ob in verſchiedenen Einſchätzungs-
Bezirken wohnende Bezirks-Angehörige von notoriſch gleichen
Einkommens- Verhältniſſen gleich hoch eingeſchätzt worden ſind c.
Demgemäß haben die Vorſitzenden die Aufſtellung von Erinne-
rungen zu beantragen, welche, wenn die Bezirks Kommiſſion
ihnen beitritt, den Einſchätzungs-Kommiſſionen zur Nachachtung
für das nächſtfolgende Veranlagungsjahr mitzutheilen ſind.

9) Die den Mitgliedern der Bezirks Kommiſſion zu be-
willigenden Reiſe- und Tagegelder werden in Gemäßheit des
8. 3 des Regulativs vom 25. April 1836, betreffend die Koſten
der gutsherrlich-bäuerlichen Auseinanderſetzungen (S. 34 des
Geſetzes), dahin feſtgeſtellt, daß für Geſchäfte außerhalb des
Wohnortes der Kommiſſionsmitglieder denſelben an Diäten höch-
ſtens 2 Thlr. für den Tag, und an Reiſegeldern für die Meile
höchſtens 1 Thlr., beziehungsweiſe für Reiſen, die auf Dampf-
ſchiffen oder mit Eiſenbahnen zurückgelegt werden können, 10 Sgr.
bewilligt werden. Die desfallſigen Liquidationen der Kommiſ-
ſionsmitglieder ſind von dem Vorſitzenden der BezirksKommiſ-
ſion zu prüfen, feſtzuſtellen und der Bezirks Regierung zur
Zahlungs Anweiſung zu überreichen. Das Gleiche gilt von den
ſonſt noch vorkommenden Koſten, ſo weit ſie nach den 88. 34
und 35 des Geſetzes der Staatskaſſe zur Laſt fallen.

10) Nach Beendigung der erſten Veranlagung haben die
Vorſitzenden der Bezirks Kommiſſionen ſich von den Vorſitzen
den der Einſchätzungs Kommiſſionen einen General-Bericht über
die bei der Ausführung des Geſetzes und der Jnſtructionen
gemachten Erfahrungen erſtatten zu laſſen und demnächſt, ge
ſtützt auf dieſe Beobachtungen und die eigenen Wahrnehmungen,
ihrerſeits einen umfaſſenden Bericht hierher zu erſtatten, in
welchem ſowohl auf die im Ganzen und Großen erlangten Re-
ſultate, als auch auf die bei Ausführung des Geſetzes und der
Jnſtructionen etwa hervorgetretenen Mängel und die zweckmäßig-
ſten Mittel zu deren Beſeitigung aufmerkſam zu machen iſt.

S
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Insbeſondere iſt hervorzuheben, inwieweit die durch das Geſetz
aufgeſtellten leitenden Grundſätze für die Ermittelung und Be-
rechnung des Einkommens ſich als ausreichend erwieſen haben,
oder inwieweit ſie noch einer Ergänzung im Wege der Jnſtruction
bedürfen möchten.

Berlin, den 13. Juli 1851.
Der Finanz Miniſter

v. Rabe.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 25. bis 26. Juli.

Im Kronprinzen: Hr. Regimentsarzt Kuhk a. Erfurt. Hr. Kaufmann
Evenles a. Zweibrucken. Hr Prof. Freund a. Berlin. Hr. Parti-
culier Kramer a. Minden. Hr. Bergrath Siedel a. Mansfeld. Hr.
Fabrik. Gebhardt a. Mainz. Hr. Kaufm Bernhardt a. Hannover.
Hr. Rittergutsbeſitzer Muühlmann a. Braunſchweig.

Stadt Zürich: Hr. Profeſſor Müller a Berlin. Hr Pfarrer Tum-
pel a. Gotha. Frau Dr. Meyer a. Bremen. Hr. Ob. Amtmann
Franke a. Görlitz. Die Hrn. Kauſleute Koch a. Mannheim, Weuntzel
a. Mainz Meiſen a. Berlin, Rath a, Potsdam Arand a. Breslau,
Scheller a. Braunſchweig

Goldner üing: Die Hrn. Kauſl. Pitſchke a. Sandersleben Saalfeld
a. Wolfsdorf, Steglich a. Gotha Die Hrn. Prediger Stoötzel a.
Korbetha Thuſius a. Kollenbei Hr. Mühlenbeſ. Krug a. Meißen.
Hr. Lehrer Rathmann a. Weißenſee.

Engliſcher Hof: Hr. Prof. Nersker a. Prag. Die Hrn. Lehrer Maaß u.
Hechel a. Brandenburg. Die Hrn. Kauſl. Kerlin a. Mühlig u. Meier
d. Hamburg. Hr. Fabrikbeſ. Preller a. Frankfurt. Hr. Kreisthier-
arzt Dedekind a. Hannover.

Stadt Hamburg: Hr. Maler v Milde a. Bremen. Hr. Rittergutsbeſ.
Strauß a. Bernburg Hr. Schauſp. Döbelin a. Gotha. Hr. Paſtor
Harchauſen a. Dorenburg. Hr. Gutsbeſ. Reimann a. Jena. Hr.
Profeſſ. Dr. Riſſel a. Berlin. Hr. Rittmſtr. v. Eberhard a. Paſſau.
Die Hrn. Kaufl. Blom a. Leipzig Krohne a. Magdeburg Triebel
a. Frankfurt Geißler a. Delitzſch

Schwarzer Bär: Die Hrn. Kaufl. Koch a. Magdeburg Morgenſtern a.
Mainz. Hr. Secr. Röder a. Schweidnitz.

Goldene Kugel: Hr. Oekonomie-Jnſp. Dienemann a. Roſenberg. Hr.
Kupferſchmidtmſtr. Wiegand u. Hr. Kaufm. Weddy a. Merſeburg.
Hr. Fabr. Böſenroth a. Nordhauſen. Hr. Dr. Zerbſt a Jena. Die
Hrn. Gutsbeſ Gleichmann a. Nurnberg u. Becker a. Lauchſtedt. Hr.
Kreis Ger. Akt. Hartenfeld a. Eisleben. Die Hru. Kaufl. Beske a.
Rudolſtadt Kronacher a. Bamberg Weiſe a. Gotha.

r
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Bekanntmachungen.

Eiſenbahnhof: Hr. Oberſt v. Zichonski a. Trieſt. Hr. Baron v. Buch
wald a. Wien. Hr. Baron v. Borsdorf a. Frankfurt. Hr. Dr.
Knispel u. Hr. Oberlehrer Härtel a. Potsdam. Die Hrn. Particul.
Göldner u. Braune u. Hr. Kaufm. Treuer a. Magdeburg. Die Hrn.
Kaufleute Kollmann a. Gotha, Taproth a. Mainz Behrens a. Roſtock. Die Hrn. Studh Blankenburg, Etzold u oſcher a. Leipzig.
Die Hrn. Oekonom. Zettel u. Reimann a. Burg.

Chüringer Bahnhof: Hr. Rechnungsrath Ballſorg Hr. Poſtrath Gott-brecht Hr. Jngen. Meyer a. Berlin. Hr. Intendant Meſſerſchmidt,
Hr. Amtsr. Sander die Hrn. Kaufleute Gebrüder Hoffmann a.
Magdeburg.

Fonds und Geld-Cours.
Berlin, den 25. Juli.

3f. Brief. Geld. 3Zf. Brief. Geld.
Preuß. freiw. Anl. 5 1064 1064 Grh. Poſ. Pfdbr. 31 9346923do. Sr. -Anl. v. 50 44 OSDſtprß. Pfandbrf. 31
St. Schuldſch. 34 891 884 Pomm. Pfandbr. 34 953
O. Deichb. Obl. 42 RKur- u. Nm. do. 34 97 964Seehdl. Pr. Sch. 1184 1184 Schleſiſche do. 3
Kur und Neum. do. L. B. gar. do. 34 eSchuldverſchr. 34 87 Preuß. Rentenbr. 4 1004Brl. Stadtobl. 5 1053 Pr. Bk. A. Sch. 1004 995
do. do. 3 Friedrichsd'or 13 h 13Wſtpr. Pfandbr. 34 914 And. Gd. à 5 thlr. 9 r 8
Großh. Poſ. do. 4 1023 ſDisconto wo

Schifffahrts- Nachrichten.
Die Schleuſe zu Magdeburg paſſirten Schiffer.

Aufwäarts: den 25. Juli. C. Kraäuter, Roheiſen von Magde-
burg nach Deſſau. F. Freidank, Roggen von Berlin nach Buckau.

J. Loberenz Kreide von Stettin nach Halle. A. Schmidt Stein
kohlen von Hamburg nach Buckau.

Niederwärts: den 25. Juli. F. Andrege Cichorienbrocken von
Buckau nach Berlin. L. Weigler Maſchinentheile, von Buckau nach
Breslau. G. Quandt, Stückgut, von Tetſchen nach Hamburg.
Schleppkahn Carl H M. D. -Sch. Comp. Guter von Dresden nach
Magdeburg. J. Hönel, 2 Kähne, Mühlſteine, von Schandau nach
Stettin. A. Schade Eiſenſteine, von Friedeburg nach Tangerhuütte.
G. Baumeyer Thon von Salzmünde nach Berlin. G. Boltze desgl.

C. Trimpler desgl. C. Leonhardt Weizen von Halle nach Ham
burg. F. Munſter, 2 Kähne, Gypsſteine von Alsleben nach Char-
lottenburg.

Magdeburg, den 25. Juli 1851.
Königl. Schleuſen Amt.

t r

Haaſe.

Bekanntmachung.
Nachſtehende, im 29. Stuck des Halleſchen

patriotiſchen Wochenblattes vom Jahre 1850
Seite 941 bekannt gemachte Verordnung vom
16. Juli 1850:

„Zum Zweck der Abſtellung mehrfacher
Ordnungswidrigkeiten beſtimmen wir hier-
durch, daß von jetzt ab kein Obſtwagen
vor 4 Uhr Morgens auf hieſigem Markt-
platze aufgefahren werden darf. Diejeni-
gen welche dieſer Anordnung zuwider han-
deln, haben zu gewartigen, daß ſie von
unſern Marktpolizeibeamten vom Markt-
platze verwieſen werden

bringen wir hierdurch, in Folge neuerdings
eingegangener Beſchwerden, zur genauen Be
achtung Seitens des betreffenden Publikums
in Erinnerung.

Halle, den 24. Juli 1851.
Der Magiſtrat.

Nothwendiger Verkauf
beim Königl. Preußiſchen Kreis-

Gerichte zu Halle a. d. S.
1. Abtheilung.

Das zu Trotha S r re Kauf-
mann Wilhelm Ludwig Bambach daſelbſtgehörige, n Hyrotheſenbuche von Trotha b) die verehelichte Kaufmann Thereſe

Nr. 74. eingetragene Haus nebſt Seiten-
gebäuden Getraideſpeicher und Zubehör
nach der, nebſt Hypotheken Schein und werden hierzu öffentlich vorgeladen.
Bedingungen, in der Regiſtratur eine
Treppe hoch Zimmer Nr. 14. ein-
zuſehenden Taxe abgeſchätzt auf

4334 Thlr. 20 Sgr. ſoll
am 30. September, Vormittags 11 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle hierſelbſt, eine
Treppe hoch, Zimmer Nr. 6.,Deputirten Herrn Kreis Gerichts Rath kannt gemacht werden.

Wieruszewski, meiſtbietend verkauft
werden.
Die dem Aufenthalte nach unbekannten
Gläubiger:
a die Wittwe Katharine Friederike Louiſe

Wegeley, geborene Meckel hier,
jetzt deren Erben und

Amalie Bambach, geborene Kunze
zu Trotha, jetzt deren Erben,

Nächſten Montag keine
Stadtverordneten Verſamm-
lung. Ob am Dienſtag, wird
event. durch den Courier be-

vor dem
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Bekanntmachung.
Am 6. Juli c., Vormittags zwiſchen 8

und 12 Uhr, iſt aus der Wohnſtube, eines
in der Sangerhäuſer Straße unweit der
Marktkirche zu Eisleben belegenen Hauſes,
eine goldene Taſchenuhr, welche darin an
der Wand gehangen, entwendet worden,
ohne daß ihr Verbleib ſowie die Perſon
des Thäters bisher zu ermitteln geweſen.

Das obere Blatt der Uhr, auf welchem
die ſogenannte Unruhe ſichtbar, iſt vergol-
det und enthält 3 Zifferblätter von Emaille,
wovon das eine die Stunde, das zweite
das Datum, das dritte den Wochentag
anzeigt. An der Uhr befand ſich eine Kette
von braunen Haaren mit einigen Schlöß-
chen und Hülſen von Gold.

Jeder, der etwas zur Entdeckung des
Thäters und Wiedererlangung der Uhr
Dienliches wiſſen oder in Erfahrung brin-
gen ſollte, wird hierdurch aufgefordert,
ſolches mir oder der nächſten gerichtlichen
oder polizeilichen Behörde anzuzeigen.

Bemerkt wird noch, daß der Beſtohlene
Demjenigen, der zur Wiederherſchaffung
der Uhr verhilft, eine Belohnung von 5
Thlr. zugeſichert hat.

Sangerhauſen, den 22. Juli 1851.
Der Königl. Staats Anwalt

Költz.

Kirchentag in Elberfeld.
Jm Anſchluſſe an die von dem engern Aus

ſchuſſe des deutſchen evangeliſchen Kirchentages
und von dem Eentralausſchuſſe fur die innere
Miſſſon der deutſchen evangeliſchen Kirche ge
meinſam unter dem 10. v. M. erlaſſene Ein-
ladung bietet der von den Presbyterien der
Gemeinden unſeres Thales zur Vorbereitung
fur den Kirchentag gebildete Ausſchuß Denen,
die dieſer Einladung zu folgen gedenken, in
der Bereitwilligkeit bruderlicher Liebe ſeine
Dienſte an, um nach Kraften, ſoweit es
moöglich wird, Herberge fur dieſelben zu ver
mitteln. Wir erſuchen deshalb, ſich ſobald
als moöglich, ſpateſtens bis zum l. September,
unter der Adreſſe: „An den Ausſchuß fur den
Kirchentag gefalligſt anmelden zu wollen.
Gleich nach dem 1. September wird den An
gemeldeten die fur ſie bereit geſtellte Wohnung
angezeigt werden ſo daß ſie bei ihrer Ankunft
ſich gleich zu derſelben begeben können.

Elberfeld, den 18. Juli 1851.
Der Ausſchuß für den Kirchentag.

Anzeige. Ein Verwalter, der ſich durch
gute Atteſte als brauchbar und tüchtig aus
weiſen kann, findet ſofort eine Stelle auf dem
Rittergute Piesdorf bei Alsleben a. S.

8

Guſtav-Adolphs Stiftung.
Die geehrten Mitglieder des Zweigvereins der' Guſtav Adolphs Stiftung für

Halle und die Umgegend benachrichtigen wir hierdurch, daß wir mit Einſammlung der
Jahresbeiträge beginnen werden, und bitten wir deshalb, dieſe Beiträge in die vor-
zulegenden Umgangsliſten zu verzeichnen und dem Boten einzuhändigen. Diejenigen
Mitglieder, denen die Liſten aus Verſehen nicht vorgelegt werden ſollten, ſo wie
diejenigen unſerer Mitbürger, welche ſich durch Beiträge an dem Verein betheiligen
wollen, erſuchen wir, ſolche an den mitunterzeichneten Kaſſirer einzuſenden. Zugleich
werden wir ein „fliegendes Blatt aus dem Evang. Verein der G. A. Stiftung“ zur
gefälligen Annahme mit herumſchicken.

Wir erlauben uns bei dieſer Gelegenheit, unſern lieben Mitbürgern die Theil-
nahme an unſerm Verein, die in den letzten Jahren hier und da leider erkaltet iſt,
inſtändigſt an's Herz zu legen. Jn einer Zeit, in welcher das Papſtthum mehr und
mehr wieder um ſich greift, und die im Jahr 1848 unſern proteſtantiſchen Brüdern
von neuem zugeſicherte Religionsfreiheit nicht nur in aller Weiſe ihnen verkümmert,
ſondern auch den alten Zuſtand des Drucks und der Verfolgung wieder herzuſtellen
ſucht, in einer ſolchen Zeit halten wir es geradezu für die Pflicht eines jeden
evangeliſchen Chriſten, einem Vereine, deſſen ſegensreiche Wirkſamkeit durch eine
Reihe von Jahren allgemein anerkannt iſt, ſeine wenn auch noch ſo geringe Beihülfe

nicht zu verſagen. Wir werden den Groſchen des Armen mit eben ſo herzlichem Dank
entgegennehmen, als den Thaler des Reichen.

Halle, den 24. Juli 1851.
Franke, Vorſitzender. Ulrici, Schriftführer.

Concert- Anzeige. Jn einem Tuch, Schnitt und Mode
Nachſten Dienſtag, den 29. Juli wird r ergrrr uLiſette Leüpold unter gefälliger Mitwirkung Jahres ein Lehrling mit den nöthigen Schul

u e w ung kfenntniſſen verſehen, ohne Lehrgeld, geſucht.des Muſikcorps vom 2. ten Königl. Adreſſe iſt in der Expedition dieſes Blattes
Preuß 32. Infantrie Regiments im Saale zu erfragen
zur Weintraube bei Giebichenſtein ein Vokal
und Jnſtrumental Concert zu geben die Ehre
haben. Von Jugend auf blind, fand ſie G
ihre einzige Freude im Geſange, bildete ihr J
Talent dazu unter Leitung des Herrn Pro
feſſor Frohlig in Wurzburg und gab ſeit-
dem in mehreren Hauptſtadten Deutſchlands

Concerte, woruber ſie die ruhmlichſten Zeug-
niſſe aufzuweiſen hat. Die Kunſtlerin wendet
ſich daher an alle kunſtliebenden Bewohner
von Halle und Umgegend, die freundliche Theil-
nahme nicht zu verſagen, die ſie überall fand, und Tanzmuſik ein, welche um 5 Uhr ihren
und durch zahlreichen Beſuch des Concerts zu Anfang nimmt David Panſe.
zeigen daß ſie das Vertrauen nicht zuruck- 2

Borsdorf, Kaſſirer.

Ein fehlerfreies braunes Pferd,
Wallach, ein und zweiſpannig

gehend ſteht ſofort zu verkaufen
kleine Ulrichsſtraße Nr. 998, 999.

Der zur Jahresfeier der Badenſer Krieger
feſtlich decorirte Ballſaal in meinem Gaſthauſe
zur Eremitage ſoll auch Sonntags, der 27.
d. M. unverandert fur noch andere werthe
Gaſte verbleiben und ladet deshalb zu Ball

ſtoßen wollen, welches ſie zu ihnen gefaßt hat Cip gli Ch eater.

Sonntag, den 27. Juli.

100000 Thaler,
Poſſe mit Geſang in 3 Akten von Kaliſch.

Dazu auf vielſeitigen Wunſch:
Ungariſche Uationaltänze

des fünfjährigen Hermann Königsbaum.

Theater in Lanchſtädt.
Sonntag, den 27. Juli, zum erſten Male:

Der Lumpenſammler von Paris Schau-
ſpiel in 5 Abtheilungen und 12 Tableaux,
nebſt einem Vorſpiele; mit neu hierzu ange-
fertigter Decoration. C. Bollmann.

Schaf- Verkauf.
Auf dem Rittergute zu Ho-
hen-Erxleben bei Bern-

e burg ſollen am Dienſtag den
5. Auguſt, Mittags 11 Uhr, nachſtehende,
in gutem Futterzuſtande befindliche, Schafe:

207 Zuchtſchafe,
73 Märzſchafe,

140 alte Hammel,
40 Märzhammel,
40 Jahrlingshammel,

meiſtbietend gegen gleich baare Zahlung
verkauft werden.

(Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.)
e
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